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1.  Festlegung eines Projektverantwortlichen

2.  Budgetermittlung

3. Datenschutz

4. Externe Unterstützung

In einem ersten Schritt sollte von der Schule ein Projektverantwort-
licher festgelegt werden. Der Projektverantwortliche sollte technikaf-
fin sein und bestenfalls bereits Erfahrungen mit Onlineplattformen 
bzw. digitalen Medien generell mitbringen. Der Projektverantwortliche 
sollte als zentraler Ansprechpartner sowohl intern zu Lehrern, Schü-
lern und Eltern (zählen wir hier auch als intern) als auch extern zu 
Soft- und Hardwareanbietern sowie Beratern fungieren.

Die Organisation eines digitalen Klassenzimmers kostet Geld. Es 
sollte überprüft werden, welches Budget zur Verfügung steht und 
welche Fördergelder in Anspruch genommen werden können.  

Bei Webinar-Systemen ist es für Schulen und andere öffentliche 
Einrichtungen wichtig, dass der Anbieter eine Datenhaltung in der EU 
oder in sicheren Drittländern garantiert, weil die Teilnahme von 
Schülern und Studenten an Online-Angeboten bedeutet, dass perso-
nenbezogene Daten der Teilnehmer gegenüber dem Dienstleister 
offengelegt werden. Eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit 
einem Niveau an technischen und organisatorischen Maßnahmen, 
dass dem aktuellen Stand der Technik entspricht, ist erforderlich.

Die Umstellung muss schnell erfolgen. Ggf. existieren bereits Pläne & 
Maßnahmen, welche genutzt werden können. Die Schulen sollten 
sich aber unbedingt ein ehrliches Bild davon machen, in welchen 
Bereichen sie Unterstützung von Außen benötigen. Hier sollte der 
Projektverantwortliche Bereiche identifizieren, in denen internes 
Know-how fehlt (bspw. sind Informatiklehrer vorhanden, welche die 
Softwareauswahl durchführen können, aber keine Expertise in Bezug 
auf Verträge oder Datenschutz aufweisen).
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5.  Projektplan

6. Entscheidung für eine Lernplattform

7.  Technische Ausrüstung der Lehrer und Schüler  
inkl. Klassenzimmer

Der Projektverantwortliche sollte einen Projektplan mit den wesent-
lichen Meilensteinen (Aufnahme technische Ausrüstung, Soft- und 
Hardwareauswahl, Vertragsabschluss, Implementierung und Nutzung) 
aufstellen und bestenfalls Verantwortlichkeiten (intern & ggf. extern) 
festlegen.

Die Auswahl einer Lern- und Kommunikationsplattform sollte die 
eigene bereits vorhandene IT-Infrastruktur und Internetleitung 
berücksichtigen. Externe Dienstleister mit Cloud-Lösungen bieten 
Lösungen, die Sie schnell umsetzen können, da eigene Server nicht 
belastet werden.

Ad-hoc sind private Computer für eine kurzfristige Lösung nicht 
wegzudenken. Langfristig gehört in die Betrachtung auch die zuneh-
mende Digitalisierung der Klassenzimmer. Lösungen wie Tablets für 
Lehrer und Schüler werden bereits seit vielen Jahren weltweit er-
probt.
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Informative Whitepaper
hilfreiche Checklisten 
und viele Flyer 
zu den verschiedensten Themen der  
Gesundheits- und Sozialwirtschaft 

Kennen Sie schon unsere  
fachspezifischen Newsletter?
Der E-Mail Newsticker  
Kompass Gesundheit und  
Soziales und der Newsletter  
Fokus Gesundheits- und  
Sozialwirtschaft.

M E H R  I N F O S  G E F Ä L L I G ?

Jetzt kostenfrei abonnieren:  
http://www.roedl.de/medien/ 
publikationen/newsletter/

Jetzt kostenfrei herunterladen: www.roedl.de/down-
loadcenter-gesundheit-sozialwirtschaft

FOKUS GESUNDHEITS- UND SOZIALWIRTSCHAFTInformationen für Entscheider von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, 

Wohlfahrtsverbänden und Hochschulen

 ʸ Gemeinnützigkeitsrecht
 – Fallstricke gemeinnütziger Organisationen –  
Die gGmbH 

4

 – Update: Corona-Hilfen für gemeinnützige  
Unternehmen 

7

 ʸ Steuerberatung – Die steuerlichen Maßnahmen zur Hilfe in der  

Corona-Krise – Chancen und Risiken 
10

 ʸ Interne Revision – Externe Prüfung der Internen Revision –  
Rechtssicherheit durch einen unabhängigen  

Prüfbericht 

15

 ʸ Wirtschaft – Regelung des Gemeinsamen Bundesausschusses  

für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen –  

gemäß § 136c Absatz 3 des Fünften Buches  
Sozialgesetzbuch (SGB V) am 1.10.2020 geändert  

und am 9.12.2020 in Kraft getreten 
18

 ʸ Fördermittel – 6 essenzielle Tipps für Ihr Horizon-2020-Projekt 22

 – Förderung von IT-Investitionen nach dem KHZG 28 

 ʸ Datenschutz – Winkt das Ende von DSGVO-Rekordbußgeldern? 31

 ʸ Compliance – Compliance im Krankenhaus und in Universitätsklinika – 

Fallstricke der Drittmengenbestimmung bei der  

Eigenstromnutzung und Stromlieferung an Dritte 35

Ausgabe: 
MÄRZ
2021

http://www.roedl.de/medien/publikationen/newsletter/
http://www.roedl.de/medien/publikationen/newsletter/

